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KRIMINALITÄT UND STRAFRECHTSPFLEGE IN öSTERREICH, 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND lThiTI IN DER SCI-rtiEIZ 

Von o.Univ.Prof. Dr. Christian BERTEL, Innsbruck 

Diese Arbeit will die Kriminalität in Österreich, 
der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland vor 
allem unter dem Gesichtspunkt vergleichen, ob schwere 
Gewaltverbrechen, wie z.B. Mord, Raub, Notzucht, in der 
Schweiz und in Deutschland häufiger oder weniger häufig 
sind als in Österreich. Darüber hinaus soll sie Auf­
schluß geben, wie die Strafrechtspflege der drei Länder 
auf die Kriminalität reagiert. Werden in Deutschland 
und in der Schweiz mehr oder weniger Freiheitsstrafen 
verhängt, wird die bedingte Strafnachsicht dort häufiger 
oder weniger häufig angewandt, werden Gefangene dort 
häufiger oder weniger häufig bedingt entlassen als in 
Österreich ? 

.. Verglichen werden die von Erwachsenen begangenen 
Straftaten und die über Erwachsene verhängten Strafen. 
Die Straftaten Jugendlicher und die dafür verhängten 
Sanktionen bleiben ausgeklammert, weil das Jugendstraf­
recht in den drei Vergleichsländern allzu verschieden ist. 
In der S~hweiz z.B. beginnt die Strafmündigkeit erst mit 
Vollendung des 15. Lebensjahres (Art. 89 sStGB), Verur­
tei.lungen Jugendlicher werden dort verschiedentlich in 
das Strafregister nicht eingetragen und deshalb auch von 
der Kriminalstatistik nicht mitgezählt, in Deutschland 
wiedeT~ kennt das Jugends traf!'echt Sanktionen (vgl. §§ 13 ff. 
dJGG) , die in Österreich unbekannt sind. Den Ausführ~~gen 
über die bedingte Entlassung ist die Gesamtzahl der bedingt 
entlassenen Gefangenen zugrunde gelegt, weil hier die 
Statistiken zwischen Erwacnsenen und Jugendlichen nicht 
immer unterscheiden. 
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Österreich und die Schweiz 

In der Schweiz wurden 1974 180202 Erwachsene nach 
Bestimmungen des sStGB verurteilt1 ), das sind 504 von je 
100.000 der erwachsenen und in der Schweiz wohnhaften 
Personen2 ). In Österreich dagegen wurden 1974 nicht weniger 
als 82.083 Erwachsene verurteilt, 1.531 von je 100.000 der 
erwachsenen österreichischen Bevölkerung3). In diesen Zah­
len sind allerdings Verurteilungen nicht nur nach dem öStG, 
sondern auch Verurteilungen nach verschiedenen Nebenge­
setzen mi tenthal ten. Immerhin läßt sich anhand deI' Krimi­
nalstatistik erreChnen4), daß 1974 in Österreich 9.622 
Erwachsene nach strafrechtlichen Nebengesetzen verurteilt 
wurden. Wenn man diese Zahl von der Gesamtzahl der verur­
teilten Erwachsenen abzieht, ergibt sich, daß 1974 in 
Österreich 72.471 El~achsene nach Bestimmungen des öStG 
verurteilt ,'/urden, 1.352 von je 1000000 der erwachsenen 
Bevölkerung5). .. 

Wenn man nur die Verurteilungen nach dem öStG mit 
denen nach dem sStGB vergleicht, zeigt sich, daß in 
Österreich - bezogen auf je 100.000 der erwachsenen Bevöl­
kerung - fast dreimal soviel Erwachsene verurteilt wurden 
wie in der Schweiz. Wie ist das nur möglich? 

Gegen einen solchen Vergleich kann man einwenden, daß 
Zahl und Umfang der in beiden Strafgesetzbüchern enthal­
te::en Deliktstypen verschieden sein kann. Die unbefugte 
Inbetriebnahme von Fahrzeugen z.B. ist in Österreich im 
StG, in der Schweiz in einem Nebengesetz, dem Straßenver­
kehrsgesetz, enthalten. Verurteilungen 'lIegen unbefugter 
Inbetriebnahme von Fahrzeugen erhöhen in Österreich die 
Zahl der nach dem öStG Verurteilten, in der Zahl der nach 
dem sStGB Verurteilten sind sie dagegen nicht enthalten. 
Aber das öStG ist nicht durchwegs das reichh81tigere Straf­
gesetzbuch. Die praktisch gleichfalls wichtige Strafbe­
stimmung gegen die Vernachlässigung von Unterhaltspflichteri 
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~.B. war 1974 in Österreich in eine~ pebengesetz"dem 
Unterhaltsschutzgesetz, enthalten, das schweizerische 
Gegenstück findet sich in Art. 217 sStGB. Unterschiede 
im Anwendungsbereich beider Strafgesetzbücher mögen vor­
handen sein, sie reichen aber sicher nicht aus; die be­
trächtlichen Unterschiede in den Verurteiltenzahlen 
beider Länder zu erklären. 

Schwerer fällt vielleicht ins Ge':licht, daß in der 
Schweiz Verurteilungen, die nur Ubertretungen zum Gegen­
stand haben und nur eine Buße von weniger als 200 Franken 
aussprechen, ins Zentralstrafregister nicht eingetragen 
werden und deshalb auch von der Verurteiltenstatistik 
nicht erfaßt werden6 ). Ubertretungen sind nach Art. 101 
sStGB Delikte, die mit Haft oder Buße oder nur mit Buße 
bedroht sind. Das trifft z.B. für die Entwendung gering­
wertiger Sachen nach Art. 138 sStGB, die geringfügige Ver­
untreuung und Unterschlagung nach Art. 142 sStGB - beide 
Deliktstypen entsprechen der österreichischen Entwendung -, 

. die boshafte Vermögensschädigung nach Art. 149 sStGB -
sie erinnert an die Täuschung nach § 108 öStGB -, die 
Verletzung des Schriftengeheimnisses nach Art. 179 sStGB, 
das Abhören und Aufnehmen fremder Gespräche nach Art. 179 
bis sStGB zu. Keine Ubertretungen sind dagegen nach 
Schweizer Recht der unqualifizierte Diebstahl (Art. 137/1 
sStGB), die unqualifizierte Veruntreuung (Art. 140 sStGB), 
Un~erschlagung (Art. 141 sStGB), der unqualifizierte Bet~ug 
(Art. 148 sStGB), die unqualifizierte Körperverletzung 

(Art. 123 sStGB) und die fahrlässige Körperverletzung 
(Art. 125 sStGB). Der Kreis der Übertretungen ist demnach 
im sStGB erheblich enger ge faßt als im öStG, es handelt 
sich bei den Ubertretungen des sStGB durchwegs um Delikte, 
denen keine allzugroße praktische Bedeutung zukommt. Auch 
so kann man den erheblichen Unterschied in den VerurteIlten­
zahlen beider Länder nicht erklären. 
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So muß man wohl damit rechnen, 'daß 1974 - bezogen 
auf je 100.000 der erwachsenen Bevöll{erung - erheblich mehr 
Erwachsene in Österreich nach dem öStG als in der Schweiz 
nach dem sStGB verurteilt wurden. Sind es die Verurteilun­
gen von Schwerkriminellen oder von Bagatelltätern, welche 
die Verurteiltenzahlen in Österreich so weit über das 
Schweizer Niveau anschwellen lassen? Diese Frage ließe 
sich ganz einfach lösen, wenn mall die Zahl der Personen, 
die wegen bestimmter schwerer Verbrechen in Österreich 
und in der Schwei.z verurteilt wurden, miteinander ver­
gleichen könnte. Das ist aber nicht durchwegs möglich, 
weil beide Strafgesetzbücher doch beträchtliche Unterschie­
de zeigen. Was das öStG als Mord bestraft, verteilt sich 
in der Schweiz auf drei Deliktstypen, den Mord, die vor­
sätzliche Tötung und den Totschlag. Die Unterscheidung 
von einfacher und schwerer Körperverletzung, einfache~ 
und qualifiziertem Diebstahl, Betrug usw. sind in beiden 
Rechten in ganz verschiedener Weise durchgeführt. Auch 
die Einbruchskriminalität beider Länder läßt sich nicht 
vergleichen, weil das sStGB eine besondere Strafdrohung 
fUr den Einbruchsdiebstahl nicht kennt, Einbruchsdiebe in 
der Schweizer Verurteiltenstatistik daher auch nicht ge-' 
sondert ausgewiesen sind. Trotz dieser Schwierigkeiten 
bleibt ein Vergleich der beiden Kriminalstatistiken nicht 
ganz ohne Resultat. 

1974 wurden in Österreich wegen Mordes nach §§ 134 ff. 
öStG 26 Erwachsene7), in der Schweiz wurden im selben 
Jahr wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung und Totschlags 
nach Art. 111 - 113 sStGB insgesamt 34 Erwachsene verur­
teilt. 8 ) 

Wegen Notzucht nach § 125 StG wurden 1974 in Österreich 
41 Erwachsene verurteilt9 ), also nicht einmal ein Er\'Jachsener 
pro 100.000 der erwach~enen Bevölkerung10). Im selben Jahr 
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wurden in der Schweiz wegen Notzucht nach Art. 187 sStGB 
63'Erwachsene verurteilt11 ), das sind immerhin 2 Erwachsene 
pro 100.000 der erwachsenen Bevölkerung12). Freilich lassen 
sich diese Zahlen nur mit Vorbehalt vergleichen, weil die 
Notzucht des Art. 187 sStGB weiter gefaßt ist als ihr öster­
reichisches Gegenstück. Die Notzucht des Art. 187 sStGB 
umfaßt nicht nur die Notzucht nach § 125 öStG (heute, § 201 
öStGB), sondern auch die Nötigung zum Beischlaf13), die 
heute vom § 202 öStGB erfaßt wird, die der OGH vor Inkraft­
treten des öStGB als Erpressung bestrafte14 ) und die deshalb 
in der österreichischen Kriminalstatistik 1971j· nicht ge­
sondert ausgewiesen ist. 

Wegen Raubes nach §§ 190 ff. öStG wurden 1974 in 
österreich 174 Erwachsene verurteilt, das sind 3 Erwach-
sene pro 100 0 000 der erwachsenen Bevölkerung15). In der 
Schweiz wurden im seI ben Jahr wegen ein.fachen Raubes nach 
Art. 139/1 sStGB 88 und wegen qualifizierten Raubes nach 
Art. 139/2 sStGB 43 Erwachsene verurteilt16), das sind zwei 
und ein Erwachsener pro 100.000 der erwachsenen Bevölkerung17). 
Der Raub des österreichischen und des Schweizer Rechtes 
entsprechen sich freilich nicht ganz. Nach Schweizer Recht 
begeht einen Raub auch der Dieb, der beim Diebstahl ertappt 
Gewalt anwendet, um sich im Besitz der gestohlenen Sache 
zu behaupten18). Nach österreichischem Recht liegt in sol­
chen Fällen ein räuberischer Diebstahl (§ 174 I b öStG, § 131 
öStGB) vor, der räuberische Diebstahl aber wird von der öster­
reichischen Kriminalstatistik 1974 nicht gesondert ausge­
wiesen. Aber allzusehr dürfte dieser Unterschied nicht ins 
Gewicht fallen, weil räuberische Diebstähle im Vergleich zum 
Raub ziemlich selten sind. So wurden z.B. in Österreich 1975 
von den Sicherheitsbehörden 620 Personen wegen Verdachtes 
des Raubes nach § 142 öStGB und nur lj-5 wegen Verdachtes ' 
des räuberischen Diebstahls nach § 131 öStGB an8ezeigt19). 
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Die schweren Gesaltverbrechen, wie etwa Mord, Raub 
und Notzucht, s'cheinen demnach in Österreich nicht häufiger 
zu sein als in der Schweiz. Wie steht es mit Diebstählen? 
In Österreich wurde~ 1974 wegen Diebstahls nach den §§ 171 
ff., 460, 463 öStG insgesamt 11.261 Erwachsene verurteilt, 
210 je 100.000 der erwachsenen Bevölkerung20 ). Ganz anders 
in der Schweize Dort wurden 1m selben Jru1r wegen unquali­
fizierten Diebstahls nach Art. 137/1 sStGB nur 5~025 und 
wegen qualifiZierten Diebstahls nach Art. 137/2 sStGB 
nur 596 Erwachsene verurteilt21 ), das sind 113 und 15 pro 
100.000 der erwachsenen Bevölkerung22 ). Verurteilung€'n 
wegen Diebstahls waren in Österreich also wesentlich 
häufiger als in der Schweiz. Da es aber nicht nur schwere, 
sondern auch Bagatelldiebstähle gibt, sollte man auch 
die Zahl der Personen berücksichtigen, die in Österreich 
wegen Verbrechens des Diebstahls verurteilt wurden. 
Wegen Verbrechens des Diebstahls nach §§ 171 ff. öStG 
wurden 1974 6.786 Erwachsene, 127 pro 100.000 der öster­
reichischen Bevölkerung, verurteilt23 ). Diese Zahlen ent­
sprechen ungefähr dem Schweizer Niveau. Das kann man immer­
hin als Indiz werten, daß nicht die schweren Di.ebstähle in 
Österreich häufiger sind als in der Schweiz, daß in öster­
reich aber sehr viel mehr kleine Diebe verurteilt we:-den. 

Warum kleine Delikte in Österreich soviel häufiger 
verfolgt werden als in der Schweiz, ist nicht leicht zu 
erklären. Zum Teil mag das an § 34 öStPO liegen. Er 
verpflichtet den Staatsanwalt, jeden T~ter zu verfolgen, 
mag das Delikt, das er begangen hat, auch noch so gering­
fügig sein. In der Schweiz fällt die Strafprozeßgesetz­
gebung in die Zuständigkeit der Kantone. Nur ein Teil der 
Schweizer Strafprozeßordnungen enthält eine Vorschrift nach 
Art des § 34 öStPO. Manche stellen die Verfolgwlg begange­
ner Delikte. dem pflichtgemäßen Ermessen des Stan,tsa,Ilwal ts 

III-91 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Heft 3 (gescanntes Original)8 von 32

www.parlament.gv.at



-7-

• 

anheim, andere haben zwar eine Verfolgungspflicht statuiert, 
sie aber durch mehr oder weniger weitreichende Ausnahmen 
durchbrochen, andere wieder die Frage offengelassen. So 
muß man wohl damit rechnen, daß die Staatsanwaltschaft 
vieler Schweizer Kantone Bagatelldelikte in mehr oder 
weniger großem Umfang unverfolgt lassen24), und das muß 
sich natürlich auch auf die Statistik auswirken. Bagatell­
delikte - freilich nur mit Zustimmung des Gerichts - unver­
folgt zu lassen, ist den österreichischen Staatsanwälten 
erst durch § 42 öStGB möglich geworden. Die Unterschiede 
in den Verurteiltenzahlen beider Länder sind so groß, daß 
man sie durch § 34 öStPO allein nicht wird erklären können. 
Es muß wohl noch etwas anderes im Spiel sein. Ob es wegen 
einer Tat zu einem Strafverfahren kommt, hängt in der Re-· 
gel davon ab, ob sie der Geschädigte anzeigt. Weru1 er sich 
mit dem Täter vergleicht, \'lird nicht einmal die Polizei 
bemüht, die Tat kommt nicht zur Kenntnis der Behörden und 
der Täter scheint in der Verurteiltenstatistik nicht s.uf. 

Für die Kriminalstatistik kann es durchaus ins Gewicht 
fallen, wie die Lei tel' großer Warenhäuser oder Industrie­
betriebe Kunden oder Arbeitnehmer behandeln, die dort beim 
Diebstahl ertappt wurdene In einem Land, in dem jeder Dieb~ 
stahl angezeigt wird, wird die Zahl der wegen Diebstahls 
Verurteilten verhältnismäßig hoch liegen, in einem anderen, 
wo man sich in Warenhäusern und Industriebetrieben wenig­
stens bei kleinen Diebstählen begnügt, den Tätern ins Ge~ 
wi~sen zu reden und sie zum Ersatz des Schadens anzuhalten, 
mag die Zahl der wegen Diebstahls Verurteilten spürbar nied­
riger sein. Auch das Verhalten der Polizei kann hier eine 
große Rolle spielen. Die Polizei kann, wenn sie sich darum 
bemüht, vielleicht in vielen Fällen eine Verständigung 
zwischen Täter und Opfer herbeiführen und, wenn ihr 
das gelungen ist, eine schon geschehene Anzeige auf sich 
beruhen lassen. Fälle, die vcn der Polizei auf diese Vieü;e 
bereinigt wurden, werden von der Verurteiltenstatistik 
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gleichfalls nicht erfaßt25). Wieweit das alles fUr die 
Schweiz zutrifft, kann hier nicht untersucht werden. 
Aber die beträchtlichen Unterschiede in den Verurteilten­
zahlen beider Länder lassen vermuten, daß in der SchwelL; 
kleinere Delikte weit häufiger durch einen Vergleich 
zwischen Täter und Opfer ohne Befassung von Staatsanw&lt 
und Gericht erledigt werden als das in österreich üblich 
ist. 

Wie reagiert die Strafrechtspflege beider Länder auf 
die Krlminalität? Unterschiede zwischen der öster­
reichischen tmd der Schweizer Praxis bestehen zunächst 
ein~al in der Wahl zwischen Geld- \llld Freiheitsstrafe. 
In der Schweiz \1urden 1971~ 49.515 Er'wachsene nach bu.'1 .... 

" desgesetzlichen Bestimmungen verurteilt. 28.528 erhielten 
eine Freiheitsstrafe (Zuchthaus, Gefängnis, Haft), 20.925 
eine Geldstrafe, .62 wurden zu elner Maßnahme verurteilt 26). 
Demnach "..<laren 58 % der verhängten Strafen Freihei tsstl'afen 
und nur 1 .. 2 % Geldstrafen. In Österreich wurden 1974 
80.697 Erwachsene zu einer Strafe verurteilt, davon 
28.25'1 zu einer Freiheitsstrafe (Kerker oder Arrest) und 
52.440 zu einer Geldstrafe27 ). Von den in Österreich ver­
urteilten Erwachsenen erhielten demnach lediglich 35 % 
eine Freiheitsstrafe, 65 % eine Geldstrafe. Offensicht-
lich verhängen die österreichischen Gerichte mehr Geld­
strafen als in der Schweiz üblich ist. Aber das ist leicht 
zu erl{lären. Da in der Schweiz Eegatelldelikte in größerem 
Umfang unverfolgt bleiben, müssen dort die abgeurteilten 
Taten im.Durchschnitt schwerer wiegen, und dem entspricht 
es, daß die Schweizer Gerichte mehr Freihei ts- und "Ne:üger 
Geldstrafen verhängen. In Österreich dagegen, wo sich die 
Gerichte mit mehr Bagatelldelikten beschäftigen müssen, 
muß die Geldstrafe schon deshalb eine größere Rolle 
spielen. 
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Seit 1971 können die Schweizer Gerichte den Vollzug 
einer Freiheitsstrafe bis zu 18 Monaten für eine Probezeit 
aufschieben, wenn Vorleben und Charakter des Verurteilten 
erwarten lassen, er werde dadurch von weiteren Verbrechen 
und Vergehen abgehalten werden und ,..,enn er den gericht­
lich oder durch Vergleich festgestellten Schaden, soweit 
zumutbar, ersetzt hat (Art. 41 sStGB). In Österreich ist 
die bedingte Strafnachsicht an etwas strengere Voraus­
setzungen geknüpft. 1974 konnten in Österreich Freiheits­
strafen nur bis zu einem Jahr bedingt nachgesehen werden 
(§ 1 BedVG). § 43 Abs. 2 öStGB hält an dieser Grenze 
zwar nicht mehr fest, stellt die bedingte Nachsicht einer 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr aber noch immer 
als Ausnahme hino Für Delikte, die mit lebenslanger oder 
mit Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren bedroht sind, 
ist die bedingte Strafnachsicht in Österreich - im Gegen-
satz zur Schweiz - überhaupt unzulässig. 

Das ist aber noch - nicht alles. 1974- durften die 
österreichischen Gerichte die bedingte Strafnachsicht nur 
ge\-lähren, wenn "aus besonderen Gründen die bloße Androhung 
der Vollziehung zweclcmäßiger" schien als die Vollstreckung 
der Strafe. § 43 öStGB sagt dasselbe, aber noch einen Grad 
deutlicher: danach müssen die österreichischen Richter 
die bedingte Strafnachsicht nicht nur verweigern, wenn 
mit weiteren Straftaten des Beschuldigten zu rechnen ist, 
sondern auch dann, wenn die Vollstrecku.ng der Str<..-fe not­
wendig ist, um d.er Begehung strafbarer Handlungen durch 
andere entgegenzuwirken, d.h. um andere von der Begeh~~g 
ähnlicher Taten abzuschrecken. Ob die Vollstreckung gerade 

dieser Strafe notwendig ist, um andere von ähnlichen Taten 
abzuschrecken, ist natürlich nicht leicht zu beurteilen. 

Der Schwej.zer Gesetzgeber hat es vorgezogen, die 
Gerichte mit einem so schwierigen Problem nicht zu be­
lasten. Delikte, für die eine Freiheitsstrafe von nicht 
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'. 
mehr als 18 Monaten angemessen ist, wiegen, so hat der 
, 
Schweizer Gesetzgeber ein für alle Mal entschieden 1 nicht 
so schwer, daß man auf der Vollstreckung der Strafe be­
stehen müßte. Trotz dieser Haltung des Sch .... leizer Gesetz­
gebers scheint die Rücksicht auf die abschreckende und 
erziehende Wirkung der Strafrechtspflege auf die Allge­
meinheit auch in der Schweizer Praxis des bedingten 
Strafvollzuges eine gewisse Rolle zu spielen. Lehre und 
Rechtsprechung gehen verschiedentlich davon aus, ein be­
dingter Strafvollzug dUrfe den Verurteilten auch aus 
Gründen, die im Art. 41/1 sStGB nicht aufscheinen, ver'-­
weigert werden, insbesondere, wenn seine Tat zeige, daß 
er des bedingten Strafvollzugs einfach "nicht würdig" sei28). 
Dennoch kann man bei diesel' Rechtsla.ge erwarten, daß in 
der Schweizer Praxis die Befürchtung, die Gewähr~~g des 
bedingten Strafvollzuges könnte die abschreclc€nde und 
erziehende Wirkung der Strafrechtspflege auf die Allge­
meinhei t beeinträchtigen, eine geringere Rolle spj.el t, 
daß die Schweiier Gerichte den bedingten Strafvollzug 
großzügiger gewähren als die österreichischen die bedingte 
Strafnachsicht. 

Ein Blick auf das Zahlenmaterial bestätigt diese 
Vermuttmg. In der Schweiz wurden 1974 28.528 Erwach-
sene nach bundesgesetzlichen BestimmQ~gen zu Freiheitsstrafen 
verurteilt,19.265 wurde der bedingte Strafvollzug gewährt29 ). 
Damit wurdenin der Schweiz 67 % der über Erwachser.e ver­
hängten Freiheitsstrafen bedingt ausgesprochen. In Öster­
reich \'/urden im selben Jahr 28.257 Erwachsene zu Freiheits­
strafen verurteilt, 14.248 wurde die bedingte Strafnach­
sicht gewährt, 14.009 wurde· sie verweigert 30 ). Von den 

über Erwachsene verhängten Freiheitsstrafen wurden demnach 
in Österreich lediglich 50 % bedingt nachgesehen. Der An­
teil der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafen bleibt 
damit in Österreich deutlich unter dem Schweizer Niveau~ 
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Der hohe Prozentsatz bedingt ausgesprochener Frei­
heitsstrafen hängt wohl auch damit zusammen, daß die 
Schweizer Gerichte bei schwereren Verbrechen häufig mil­
dere Strafen verhängen als die österreichische Praxis 
und deshalb auch den bedingten Strafvollzug häufiger ge~ 
währen können. So wurden z.B. 1974 in der Schweiz 34· 
Erwachsene wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung und Tot­
schlags verurteilt31 )" 6 davon gewährte das Gericht 
den bedingten StrafvollzUg32), was zur Voraussetzllilg hat, 
daß es eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten 
verhängte. In Österreich wurden im selben Jahr 26 Er­
wachsene wegen Mordes nach §§ 134 ff. öStG verurteilt. 
20 wurden zu Freiheitsstrafen von mehr als 5 Jahren, 6 
zu Freiheitsstrafen zwischen einem und 5 Jahren verurteilt; 
die bedingte Strafnachsicht kOrL.'1te damit auch nicht ein 
einziges Mal gewährt werden33). Wegen einfachen Raubes 
(Al'to 139/1 SStGB~ wurden 1974 in der Schweiz 88 Er'llach.­
sene verurteilt3l~ ,51erhielten eine Freiheitsstrafe 
von nicht mehr als 18 Monaten, und von diesen 51 wurde 37 
der bedingte Strafvollzug gewährt35 ). Ja sogar von den 
45 wegen schweren Raubes (Art. 139/2 sStGB) verurteilten 
Erwachsenen36 ) wurden immerhin noch 5 zu·einer Freiheits­
strafe von nicht mehr als 18 Monaten verurteilt, und 4-

von diesen 5 wurde der bedingte Strafvollzug gewährt37 ). 
Anders in Österreich. ,Hier \1urden 1974 174 Erwachsene 
wegen Raubes verurteilt, nur 2 erhielten eine bedingte 
Strafnachsicht. Von den 172 zu unbedingten Frelbe:ts­
strafen Verurteilten erhielten 35 eine Strafe von mehr als 
5, 119 eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 5 Jahren, 
und nur 17 eine Strafe von weniger als einem Jahr38). 
Wegen Notzucht nach Art. 187 sStGB wurden 1974 in der 
Schweiz 63 Personen verurteilt 39). 44 erhielten eine 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten, und 39 
von diesen 44 den bedingten StrafvOllzug40 ). In öster­
reich wurden im selben Jahr lj·1 Erwachsene \'I1egen No"Cz.ucht 
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verurteilt, aber nur 12 erhielten eine bedingte Straf­
nachsichto In den restlichen 29 Fällen verhängte das 
Gericht zweimal eine Freiheitsstrafe von mehr als 5, in 
18 Fällen eine Freiheitsstrafe zr/ischen einem und 5 Jahren, 
und in nur 9 Fällen eine Freiheitsstrafe von weniger 
als einem Jahr41 ). Auch wenn man in Rechnung stellt, 
daß der Schweizer Notzuchtsparagraph weiter gefaßt ist 
als sein österreichisches Gegenstück und deshalb auch 
weniger schwere Taten erfaßt, weisen doch auch diese 
Zahlen darauf hin, daß die Schweizer Gerichte bei der 
Verhängung längerer Freiheitsstrafen mehr Zurückhalt~mg 
liben als die österreichische Praxis. 

P~gaben liber die Zahl der Gefangenen, die in Öster­
reich bedingt entlassen wurden,: stehen mir nur für das 
Jahr 19'75 zur Verfügung. So will ich im folgenden die be­
dingte Entlassung in der Sch\l-Ieiz vom Stand 1974 mit dar 
bedingten Entlassung in Österreich \·om Stand 1975 ver­
gleichen. 1975 galten in Österreich für die bedingte 
Entlassung bereits die Bestimmungen des öStGB (§ 323). 

Nach Art. 38 sStGB kann ein Gefangener bedingt en~­
lassen werden, wenn er zwei Drittel seiner Strafe, min·» 

destens aber 3 Monate verbüßt hat, wenn sein Verhalten 
während des Strafvollzuges nicht dagegen spricht wld a..'1-
zunehmen ist, er werde sich in Freiheit bewähren. Das 
österreichische Recht ist insofern strenger, als es eine 
bedingte Entlassung erst nach Verbüßung von 6 Monaten 
zuläßt (§ 46 Abs. 1 öStGB). Auf der anderen Seite ist 
es wieder milder, da in Österreich ein Gefangener schon 
nach Verbüßung der Hälfte der Strafe bedingt entlassen 
werden kann, wenn er mindestens ein .Jahr in. Haft vlar und 
"aus besonderen Gründen Gewähr dafür geboten ist", daß er 
in Freiheit keine weiteren Straftaten begehen wird. 
Schließlich gibt es zwischen dem österreichischen und dem 
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Schweizer Recht noch e1nen Unterschied. In österreich 
muß das Gericht bei jeder bedingten Entlassung prüfen, 
ob die Vollstreckung d.er gesamten Strafe nicht etwa not­
wendig ist, um der Begehung strafbarer Handlungen durch 
andere er,:tgegenzuvlirken (§ 46 Abs. 1 öStGB). Mit anderen 
Worten: das Gericht muß die sehr sch\oJ1eri.ge Frage 
entschej.d.en, ob gerade diese bedingte Entlassung die ab­
schreckende w1d erziehende Wirkung der Strafrechtspflege 
auf die Allgemeinheit beeinträchtigen könnte. Jedes 
der beiden Rechte ist demnach teils strenger, teils milder 
als das andere.. Aber was hat die Pr'axis beider Länder aus 
dem Gesetz gemacht? In der Schweiz wurden 1974 988 Ge­
fangene aus einer Fre.ihei. tsstrafe bedingt entlassen42 ). 
In Österreich wurden 1975 110309 entlassen. Aber 9.940 
hatten .ihre Strafe voll verbüßt, eine bedingte Entlassung 
wurde nur 853 Gefangenen gevlährt43). Wen.."l'1 man bedenkt, 
daß in der Schweiz längere Freiheitsstrafen \'Iohl seltener 
verhängt und Freiheitsstrafe häufiger bedingt nachge­
sehen werden als in Österreich, fällt dieser Unterschied 

. doch sehr ins Gewicht. So braucht man sich nicht zu \1un­

dern, daß die Zahl der Strafgefangenen in der Schweiz er­
heblich unter dem österreichischen Durchscrmitt liegt. 
Am 31 0 1201970 z.B. befanden sich in der Schweiz 1.904 
Personen in Stra.fhaft, das sind 30,4 pro '100.000 Ein"\lIoh­
ner4lJ.). In Österreich bei'anden sich zur gleichen Zeit nicht 

. weniger als 5.906 Personen in Strafhaft, 79,4 pro 100 .• 000 
d ~. ~~ 45) er .... J.nwOLj4~er • 

Österreich und Deutschland - .. -
Die Verurteiltenzahlen Österreichs und der Bundes­

republik Deutschland kann man nur vergleichen, wenn man 
einen Unterschied in den Rechten beider Länder beachtet. 
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-~n Österreich gelten als Erwachsene alle Personen, die 
zur Tatzeit älter als 18 Jahre waren (vgl. § 1 ÖJGG). 
Das deutsche Recht dagegen unterscheidet innerhalb der 
über-18-Jährigen zwischen Heranwachsenden und Er\'lachscnen. 
Heran''lachsende sind Personen, die zur Tatzeit zwar schon 
18 g aber noch nicht 21 Jahre alt waren (§ 1 Abs. 2 dJGG). 
Ihre Toten können nach Jugendstrafrecht geahndet werden, 
wenn es sich der Art, den Umständen oder den Be'Vleggründcl1 
um Jugendverfehl\mgen handelt oder wenn die Täter nach 
ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung noch Jugend­
lichen gleichstanden (§ 105 dJGG). Erwachsen wird man 
nach deutschem Strafrecht erst mit Vollendung des 21. 
Lebensjahres. 

So kann man die Zahl der in Österreich verurt.ej.l ten 
Erwachsenen nicht mit der Zahl der Personen vergleichen, 
die in Deutschland als Erwachsene verurteilt wurden, sen­
dern nur mit der Summe der in Deutschland verurteilten 
Erwachsenen und Heranwachsenden. 

In Österreich wurden '1974 72.471 Erwachsene nach 
Bestimmungen des öStG verurteilt, 1.352 von je 100.000 
der erwachsenen Bevölkerung5). In Deutschland wurden 1974 
517.541 Erwachsene und Heranwachsende nach Bestimmungen 
des dStGB verurteilt46 ), das sind 1.132 pro 100.000 der 
gleichaltrigen Bevölkerung47 ). Natürlicl1 stimmt das öStG 
mit dem dStGn nicht völlig Uberein. Hier mag der eine, 
dort der andere Deliktstyp~s weiter oder enger gefoßt 
sein. Aber diese Unterschiede dürften nicht so schwer 
wiegen, daß man diese Zahl schlechterdings nicht mehr 
vergleichen könnte. Dabei zeigt sich, daß in Östcrrej.ch 
die Zahl der Verurteilten deutlich über dem deutschen 
Niveau liegt. Werden in österreich mehr Bagatell- oder 
mehr Schwerkriminelle verurteilt? Das kmm ein Ver­
gleich der na.8h bestimmten Delikten i.!l österreich und in 
Deutschland Verurteilten zeigen. Dabei muß man freilich 
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berücksichtigen, daß die einzelnen Deliktstypen des dStGB 
oft weiter oder enger gefaßt sind als ihr österreichi­
sches Gegenstück, mögen sie in beiden Rechten auch die­
selbe Bezeichnung tragen. 

Was die §§ 134 ff. öStG als Mord bestrafen, ver­
teilt sich in der BRD auf drei Deliktstypen: den Mord, 
den Totschlag und den minderschweren Fall des Totschlags 
(§§ 211 bis 213 dStGB). In Österreich wurden 1974 26 
Erwachsene wegen Mordes verurteilt, nicht einmal ein Er­
wachsener pro 100.000 der gleichaltrigen Bevölk€rung7). 
In Deutschland wurden im selben Jahr wegen Mordes, 'l'ot­
schlags und minderschwerenTotschlags insgesamt 645 Er­
wachsene und Heranwachsende verurteilt48), das ist etwas 
mehr als eine Person pro 100.000 der gleichaltrigen Be­
völl{erung. 

Wegen Totschlags nach §§ 140, 142 öStG vJUrden 1974 
in Österreich 28 Erwachsene verurteilt49 ), nicht einmal 
ein Erwachsener pro 100.000 der eI"'Nachsenen Bevölkerung. 
Dem Totschlag der §§ 140, 141 öStG entspricht in Deutsch­
land die Körperverletzung mit Todesfolge nach § 226 dStGB. 
Nach § 226 dStGB wurden 1974 in Deutschland 95 Erwachsene 
und Heranwachsende verurteilt50 ), gleichfalls nicht 
einmal eine Person pro 100.000 der gleichaltrigen Be­
völkerung. 

Die Zahl der wegen sC:lwerer Körperverletzung in 
Österreich und in Deutschland Verurteilten läßt sich 
nicht vergleichen, weil beide Rechte die Unterscheidung 
zwischen einfacher und schwerer Körperverletzung in ver­
schiedener Weise durchführen. Die sch\'1ere KörperverletzlL'1g 
nach § 224 dStGB verlangt wesentlich schwerere Erfolge 
als § 152 öStG. Am ehesten ließe. sich § 224 dStGB mit 
§ 156 öStG ~,ergleichen. Ver·urte.i.lungen nach § 156 öStG 
sind jedoch in der österreichischen Kriminalstatis"tik 
nicht gesondert ausgewiesen. 
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Wegen Notzucht nach § 125 öStG wurden 197'+ in Öster­
reich 41 Erwachsene verurteilt9), nicht einmal ein Er­
wachsener pro 100.000 der erwachsenen Bevölkerung. Das 
deutsche GeEenstück zur österre5.chischen Notzucht ist 
die Vergewaltigung nach § 177 dStGB. Wegen dieses De­
liktes wurden 1974 in Deutschland 1.011 Erwachsene und 
Heranwachsende verurteilt51 ), das sind immerhin 2 Personen 
von je 100.000 der gleichaltrigen Bevölkerung. § 125 öStG 
dürfte freilich um eine Nuance enger gefaßt sein als § 1-17 
dStGB. Denn nach § 125 öStG muß der 'I'ä.ter die Frau durch 
Gewalt oder gefährliche Bedrohung zum Beischlaf nicht bloß 
gezwungen, sondern geradezu widerstandsunfähig gemacht 
haben, und der OGH nahm dieses Merkmal verschiedentlich 
ziemlich ernst52 ). Das dautsche Recht dagegen stellt 
auf eine Widerstandslmfähigkeit nicht ab. Aber für die 
Kriminalstatistik dUrfte dieser Unterschied nicht allzu-

~ 

sehr, ins Gewicht fallen, zumal man ip~ einen anderen 
Unterschied gegenüberstellen kar~. In den Verurteilungen 
nach § 125 öStG sind auch die Fälle mitgezählt, in denen 
der Täter durch die Vergewaltigung den Tod des Opfers 
verschuldet hat, in den Verurteilungen nach § 177 dStGB­
dagegen nicht. Die deutsche Kriminalstatistik faßt sie 
mit anderen zu einer besonderen Post zusammen, für die 

- es in der österreichischen Kriminalstatistik kein Gegen­
stück gibt. So dürfte die Notzuchtskriminalität in 
Deutschland doch eine etwas größere Rolle spielen als 
in Österreich. 

In Österreich wurden 1974 wegen Raubes nach §§ 190 ff. 
öStG 1974 Erwachsene verurteilt, etwas mehr als 3 Erwach­
sene pro 100.000 der erwachsenen Bevölkerung15 ). In 
Deutschland wurden im selben Jahr wegen einfachen und 
schweren Raubes nach §§ 249, 250 dStGB 2.240 Er".'Hlchsene 
und Heranwachsende verurteilt53), fast 5 pro 100.000 der 
gleichaltrigen Bevölkerung. Der Raub im österreichischen 
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Recht ist freilich weiter gefaßt als in Deutschland. 
Einen Raub nach § 190 öStG begeht auch der Täter, der 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und 
Leben das Opfer zur Herausgabe einer Sache nötigt. 
Nach deutschem Recht ist das kein Raub, sondern eine 
räuberische E~presstU1g nach § 255 dStGB. So müßte man 
eigentlich den wegen Raubes in Österreich Verurteilten 
die Summe der Personen gegenüberstellen, die in Deutsch­
land wegen Raubes oder räuberischer Erpressung verurteilt 
wurden. Leider ist das nicht möglich, weil die wegen 
räuberischer Erpressung Verurteilten in der deutschen 
Kriminalstatistik nicht gesondert ausgewiesen sind. Aber 
auch so kann man sehen, daß Raubüberfälle in Deutschland 
erheblich häufiger sind als in (jnterreich. 

Die ästerreichische und die deutsche Kriminalstatistik 
kennen eine Post "Einbru.chsdiebstahl". Wegen Einbruchs­
diebstahls nach § 174 I d äStG wurden 1974 in Österreich 
2.950 Erwachsene verurteilt54), 55 pro 100.000 der er­
wachsenen Bevölkerung. Wegen Einbruchsdiebstahls nach 
§ 243 Z. 1 dStGB wurden 1974 in Deutschland 20.360 Er­
wachsene und Heranwachsende verurteilt55 ), 44,5 pro 
100.000 der gleichaltrigen Bevölkerung. Sollten Einbruchs­
diebstähle in Österreich soviel häufiger als in Deutsch­
land sein? Nein, denn diese Zahlen sind in Wahrheit 
nicht vergleichbar, weil der Einbruchsdiebstahl des öster­
reichischen und des deutschen Rechts allzu verschieden 
sind. Einbruchsdiebstähle nach § 243 Z. 1 dStGB sind Dieb­
stähle, zu deren Ausführung der Täter in einen umsch10sse­
nen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Scb~Ussel 
oder einem anderen nicht zur ordnlmgsgemäßen Öffn~~g be­
stimmten Werl{zeug eindringt oder zu dessen Ausführung sich 
der Täter in einem umschlossenen Raum verborgen hä.lt. In 
österreich sind Diebstähle, zu deren Ausf'Ül'1rtmg sich der 
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,Täter versteckt, als Einbruchsdiebstähle ~ach § 174 I d öStG 
nicht strafbar, aber sie fallen statistisch nicht ins Ge­
wicht. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Rech-
ten liegt darin, daß in Österreich nach § 174 I d aStG 
auch die vielen Diebstähle bestraft werden, die der Täter 
durch Aufbrechen eines Behältnisses oder elner Sperr­
vorrichtung begeht (Aufbrechen eines Automaten, der Geld­
kassette eines Zeitungsverkaufsstandes) , ja schließlich 
jeder Diebstahl, bei dem der Täter ein beträchtliches, 
die Se.che gegen Wegnahme sicherndes Hindernis überwindet. 
Den Begriff des beträchtlichen Hindernisses hat die Racht­
sprechung ins Uferlose ausgedehnt. Als überwindung eines 
beträchtlichen Hindernisses sah der OGH z.B. an, daß ein 
Dieb, tun Fische zu stehlen, eln Seil aufknoten, ein Boot 
ans Ufer ziehen und das Netz mit den Fischen aus dem 
\'lasser heben mUßte56 ) • So braucht man sich nicht zu 
wundern, daß Verurteilungen nach § 174 I d öStG i~ Öster­
reich relativ häufiger sind als in Deutschland Verur­
teilungen nach § 243 Z. 1 dStGB. 

Wegen Diebstahls nach §§ 171 ff., 460, 463 öStG 
wurden 1974 in Österreich 11.261 Erwachsene verurteilt. 
210 pro 100.000 der erwachsenen Bevölkerung20 ). In ' 
Deutschland wurden im selben Jahr ~egen einfachen und 
qualifizierten Diebstahls nach §§ 242 bis 244 106.918 
Erwachsene und Heranwachsende verurteilt57 ), 234 pro 
1,)0.000 der gleichaltrigen Bevölkerung. Da.ran kenn mnn 
sehen, daß in Österreich keineswegs mehr gestohlen wird 
als in Deutschland. 

Verurteilungen wegen schwerster Gewaltverbrechen sind 
in Österreich nicht häufiger als in Deutschlar.d. Im Gegen­
teil: Raubüberfälle beschäftigen in Deutschland die Ge­

'richte häufiger als in Österreich. Wenn aber dennoch in 
Österreich mehr Erwachsene pro 100.000 der erwachsenen 
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Bevölkerung verurteilt \'Jerden als in Deutschland Gleich­
altrige, kann es sich nur um kleine Delikte handeln, mit 
denen sich die deutschen Gerichte nicht befassen, weil 
sie entweder nicht angezeigt oder nicht verfolgt werden. 
Von der Verfolgung. geringfügiger Delikte konnte der 
deutsche Staatsanwalt schon 1974 nach §§ 153 ff. dStPO 
absehen. 

Wie reagiert die Strafrechtspflege beider Länder 
auf die Kriminalität? Hier ist wieder an einen 
schon früher besprochenen Unterschied zwischen öster­
reichischem und deutschem Recht zu erimlern: In Öster­
reich werden alle Täter, die zur Tatzeit älter als 18 
Jahre waren, nach allgemeinem Strafrecht abgeurteilt; 
in Deutschland dagegen könn.en Heranwachsende tL.'1ter be­
stimmten Voraussetzungen nach Jugendstrafrecht abge­
urteil t werden. Wenn man also die in Österreich lmd die 
in Deutschland nach allgemeinem Strafrecht verhängten 
Strafen vergleicht, muß man sich darUber klar sein, daß 
dabei auf deutscher Seite ein Teil der heran"JClchsenden 
Täter außer Betracht bleibt. 

Erhebliche Unterschiede bestehen in der Wahl zwischan 
Geld- und Freiheitsstrafe. 1974 wurden in Österreicn 
80.697 Erwachsene zu einer Strafe verurteilt, 28.257 
zu einer Freiheitsstrafe (Kerker oder Arrest), 52.440 
nur zu einer Geldstrafe27). Von den in Österreich ver­
urteilten Erwachsenen erhielten demnach 35 % eine Frei­
heitsstrafe, 65 % eine Geldstrafe. In Deutschland wurden 
1974 nach allgemeinem Strafrecht 599.368 Er\'lachsene und 
Heranwachsende verurteilt, 104.726 zu Freiheitsstrafen, 
376 zu Strafarrest - eine Freiheitsstrafe, die nach 
dem dWStG über Soldaten verhängt werden kann - und 
494.266 lediglich zu einer Geldstrafe58 ). Von den Er­
wachsenen und Heranwachsenden, die 1971l- in Deutschland 
nach allgemeinem Str·::l.frecht verurteilt wurden, erhielten. 
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,demnach nur 17, 5 ~6 eine Freiheitsstrafe und 82,5 9'6 eine 
Geldstrafe. Der Anteil der Freiheitsstrafe an der Ge­
samtzahl der verhängt'en Strafen war demnach in Deutsch­
land nur halb so hoch wie in Österreich. Der Unter­
schied erklärt sich daraus, daß eine Vorschrj.ft, wo­
nach Freiheitsstrafen vo.'1weniger als 6 Monaten möglichst 
durch Geldstrafen zu ersetzen sind, in Deutschland 1974 
schon bestanden hat (vgl. § 14 alt dStGB), in Öster­
reich aber erst mit Inkrafttreten des öStGB eingeführt 
wurde. § 37 öStGB wird in den nächsten Jahren wohl auch 
in Österreich die Zahl der Freiheitsstrafen drastisch 
sinken lassen. 

Das deutsche Gegenstück zur bedingten Strafnachsicht 
ist die Strafaussetzung zur Bew8.hrung. Zur Bewährung 
aussetzen können die deutschen Gerichte Freiheits­
strafen bis zu einem Jahr, unter besonderen Umständen 
auch Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, wenn "zu er­
warten ist, daß der Verurteilte sich schon die Verur­
teilung zur Warnung dienen lassen um kUnftig auch ohne 
den Einfluß des Strafvollzuges keine strafbaren Handlun­
gen begehen wird" (§ 23 alt = § 56 dStGB). Bei Freiheits­
strafen von weniger als 6 Monaten ist die Aussetzung zu 
verweigern, wenn die "Verteidigung der Rechtsordnung" 
die Vollstreckung "gebietet". In Österreich \'1ar die be­
dingte Strafnachsicht 1974 auf Freiheitsstrafen bis zu 
(.'inern Jahr beschränkt. Im übrigen dürften sich die Vor­
aussetzungen für die Ge"vJährung einer Strafaussetzung 
(bedingte Strafnachsicht) in beiden Ländern annähernd 
entsprechen. Die Verteidigung der Rechtsordnung gebietet 
die Vollstreckung einer Strafe, wenn sie notwendig ist, 
um der Begehung strafbarer Handlu..'Ylgen dur-J-l andere ent­
gegenzuwirken5S/)" und eine bedingte Strafnachsicht aus 
diesem Grund zu verweigern, "/ar und ist den ()sterrei­
chisehen Gerichten ~ach altem U11d neuern Recht mögLich. 
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Ein Unterschied ist freilich bemerkenswert: in Deutsch­
land - wie auch in der Schweiz - ist die Gewährung einer 
Strafaussetzung auch bei Delikten, die mit lebens­
langer oder mindestens 10-jähriger Freiheitsstrafe be­
droht sind, nicht schlechthin ausgeschlossen. 

Freilich können ähnliche Vorschriften in ganz ver­
schiedener Weise angewendet werden. In Österreich wurden 
1974 28.257 Erwa.chsene zu Freiheitsstrafen verurteilt, 
14.248 wurde die bedin~te Strafnachsicht gewährt, 14.009 
wurde sie verweigert31 ). 50 % der über Erwachsene ver­
hängten Freiheitsstrafen wurden demnach in Österreich 
bedingt nachgesehen. In Deutschland wurden im selben 
Jahr 104.726 Erwachsene und Heranwachsende nach allge­
meinem Strafrecht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, 
63.863 Freiheitsstrafen haben die deutschen Gerichte 
zur Bewährung ausgesetzt60) .. Demnach 'wurden 1974 in 
Deutschland nicht weniger als 61 % der verhängten Frei­
hei tsstrafen zur Bewährung ausgesetzt. Richtig ,~ürdigen 
kann man diese Zahl nur, wenn man bedenkt, daß in Deutsch­
land schon 1974 anstelle kurzer Freiheitsstrafen '\I,ei t­
gehend Geldstrafen verhängt vlurden, der Anteil der Frei­
heitsstrafen an der Gesamtzahl der verhängten Strafen 
dort nur halb so hoch ''1ar wie in Österreich. So müssen 
die Delikte, für welche die deutschen Gerichte Frei-
h"~i tsstrafen verhängt haben, im Durchschnitt schv.'erer 
gewogen haben, als die Delikte, die in Österreich mit 
Freiheitsstrafen geahndet wurden. So haben die deutschen 
Gerichte bei der Aburteilung sch .... !ererer Delikte die 

Strafaussetzung zur Bewähr~~g dennoch häufiger angewendet 
als die österreichischen Gerichte bei der Aburteilung 
leichterer Delikte die bedingte Strafnachsicht: 
ein doch wohl bemerkenswertes Ergebnis! Daß die 
deutschen Gerichte die Strafaussetzung so häufig an~ 
''lenden. können, hängt wohl auch damit :?usammen, daß sie 
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,auch für schwerere Delikte häufig niedrigere Strafen 
verhängen als in Österreich üblich ist. So wurden in 
Österreich 1974 26 Er\oJachsene wegen Mordes verurtej.l t. 
20 erhielten eine Freiheitsstrafe von mehr als 5 Jahren, 
6 eine Freiheitsstrafe z\'lischen einem und 5 Jahren, 
die bedingte Strafnachsicht konnte damit in keinem Fall 
angewandt werden34 ). In Deutschland wurden im selben 
Jahr 574 Erwachsene und Heranwachsende wegen Mordes 
und Totschlags (§§211 - 213 dStGB) nach allg~mcinem 
Strafrecht verurteilt. 317 (55 %) wurden zu Freiheits­
strafen von mehr als 5 Jahren, 236 (41 %) zu Freiheits-­
strafen zwischen einem und 5 lTahren, 18 zu Freihei ts­
strafen bis zu einem Jahr verurteilt. In nicht weniger 
als 41 Fällen setzte das Gericht den Vollzug der Frei­
heitsstrafe zur Bewährung aus. 3 Verurteilte erhielten 
gar nur eine Geldstrafe61 ). 1974 \"urden in Österreich 
174 Er'#achsene wegen Raubes verurteilt, 35 (20 %) er-· 
hielten Freiheitsstrafen von mehr als 5 Jahren, 119 (68 %) 
Freiheitsstrafen zwischen einem und 5 Jahren, 19 (11 %) 
Freiheitsstrafen von weniger als einem Jahr. Nur in 2 
Fällen gewährte das Gericht eine bedingte Strafnachsicht39 ). 
In Deutschland wurden im selben Jahr 1.500 Erwachsene 
und Heranwachsende wegen einfachen und schweren Raubee 
(§§ 249, 250 dStGB) nach allgemeinem Strafrecht ver­
urtellt. 187 (12 76) erhielten Freiheitsstrafen von mehr 
als 5 Jahren, 909 (60 %) Freiheitsstrafen zwischen einem 
und 5 Jahren, 386 (25 %) Freiheitsstrafen bis zu einem 
Jahr. In 343 Fällen (23 % der Verurteilungen) setzte 
das Gericht die Vollstreckung der Freiheitsstrafe nIl' 

Bewährunr aus. 18 Verurteilte erhielten bloß eine Geld­
strafe62 • In Österreich wurden 1974 41 Erwachsene 
wegen Notzucht verurteilt. Zwei erhielten Freiheits­
stra.fen von mehr als 5 J"ahren, 18 Freiheitsstrafen z"wischen 
einem u..'1d 5 Jahren, 21 Freihei t~strafen bis zu einem ~rahr. 
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In 12 Fällen gewährte das Gericht die bedingte Straf-
'nachsicht41 ). In Deutschla~d wurden imselben Jahr 

788 Erwachsene und Heranwachsende wegen Verge\.;al tigung 
(§ 177 Abs. 1 dStGB) nach allgemeinem Strafrecht ver­
urteilt. 15 (2 %) erhielten Freiheitsstrafen von mehr 
als 5 Jahren, 387 (48 %) Freiheitsstrafen zwischen 
einem und 5 Jahren, 371 (46 %) Freiheitsstrafen bis 
zu einem Jahr. In 345 Fällen (43 % der Verurteilten) 
setzte das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur 
Bewähr~r aus. 25 Verurteilte erhielten nur eine Geld-­
strafe6) • In den deutschen Zahlen sind die Fälle: wo 
die Vergewaltigung den Tod des Opfers zur Folge gehab"t 
hat, freilich nicht mitenthalten. Aber·sie sind kaum so 
zahlreich, daß sie für die Statistik ins Gewicht fallen. 

Nun zur bedingten Entlass~~g. Hier ist die deutsche 
Praxis vom Stand 1974 mit der ös-cerreichischen vom 
Stand 1975 zu vergleichen. In Deutschland kann der Rest 
einer Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt "I,erden, 
wenn der Verurteilte zwei Drittel der verhängten Strafe, 
mindestens aber 2 Monate, verbüßt hat tmd wenn man ver­
antworten kann zu erproben, ob er außerhalb des Straf­
vollzuges keine Straftaten mehr begehen wird (§ 26 alt = 
§ 57 dStGB). In Österreich muß der Gefangene wenigstens 
6 Monate verbüßt haben (§ 46 Aba. 1 öStGB). In Deutsch­
land kann das Gericht die Vollstreckung d.es Strafrestes 
f.chon nach VerbilDung der Hälfte de'r verhängten Strafe 
aussetzen, wenn der Verurteilte ein Jahr in Strafhaft zu­
gebracht hat, wenn man seine Erprobung verantworten kann 
und wenn "besondere Umstände in der Tat und in der Per­
sönlichkeit des Verurteilten vorliegenIl (§ 26 Abs. 2 alt = 

§ 57 Abs. 2 dStGB). Das österreichische Recht verlangt 
für eine bedingte Entlasslmg nach Verbüßung der Ht{lfte 
der verhYngten Strafe etwas rneh~, nämlich naus besonderen 
Gründen Gewähr", daß der Verurteilte in FreIheit nicht 
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,wieder straffällig wird (§ 34' Abs. 2 öStGB). Zualldern 
kommt noch, daß die österreichischen Gerichte - anders 
als die deutschen - bei der Entscheidung über die bedingte 
Entlassung auch noch zu prüfen haben, ob die VOllstreckung 
der gesamten Strafe nicht etwa notwendig ist, um der 
Begehung strafbarer Hru1dlungen durch andere entgegenzu­
wirken (§ 46 Abs. 1 öStGB). Im Vergleich zur bedingten 
Entlassung in Österreich ist die Aussetzung des Stra.f­
restes in Deutschland erheblich großzügiger geregelt. 
Im merkwürdigen Gegensatz dazu steht es, daß die bedingte 
Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe in 
Deutschland - anders als in Österreich und in der Schweiz -
nicht vorgesehen ist. In diesem Pullitt ist das öster­
reichische Recht dem deutschen ganz. ohne Zweifel U11.1 einen 
großen Schritt voraus. 

Nach all dem muß man erwarten, daß bedingt.e Ent­
lassungenin Deutschland etwas häufiger sind als in 
Österreich. In Wahrheit sind sie sehr viel häufiger. 
In Deutschland gab es am Stichtag (31.3.~ 1974 36.763 
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte64 • Im Lauf des 
Jahres 1974 wurden 16.286 Gefan~ene aus Straf- und Ver­
wahranstalten bedingt entlassen 5). In Österreich be­
~anden sich am Stichtag (31.12.) 1975 5.208 Personen 
in Strafhaft, 43 Verurteilte wurden als gefährliche 
Rückfallstäter nach § 23 öStGB angehalten66 ) - das, 
österreichische Gegenstück zur deutschen Sicherungsver­
wahrung. Damit ereibt sich für Österreich ein Stand vcn 
5.251 Strafge.fangenen und Sicherungsverwahrten. 1975 
wurden in Österreich aber nur 853 Strafgefangene bedingt 
entlassen43 ). Wieviel Gefa~gene aus einer vorbeugenden 
Maßnahme bedingt entlassen wurden, weiß ich nicht, fUr 
die Statistik dürfte ihre Zahl nicht sehr ins Gewich~ 

fallen. Das Verhältnis der im Lauf eines ,Jahres bedingt 
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Entlassenen zur Gesamtzahl der am Stichtag angehaltenen 
Gefangenen beträgt demnach für Deutschland 2,25, für 
Österreich 6,15. Vereinfacht ausgedrückt: in Deutsch­
land kam eine bedingte Entlassung auf 2,25, in Öster­
reich auf 6,15 Gefangene. 

Da die deutschen Gerichte 'Ileniger und ,,,ohl auch 
weniger lange Freiheit.sstrafen verhängen, von der 
bedingten Strafnachsicht und der bedingten Entlassung 
häufiger Gebrauch machen als die 5sterreichischen, 
muß man erwarten, daß der Stand an Str'afgefangenen in 
Deutschland relativ niedriger als in Österreich ist. 
Dem ist tatsächlich so: in Deutschland wurden alll 

Stichtag 1974 36.763 Strafgefangene und Sicherungs­
verwahrte angehalten, 74,6 pro 100.000 der strafmündige!'! 
- mehr als 14 Jahre alten - Bev51kerung67 ). In Öster­
reich betrug 1974 der durchschnittliche Stand an Straf­
gefangenen 5.967, das sind 102,5 pro 100 0 000 der straf­
mündigen Bevölkerung. 68 ) 

Zusammenfassung 

Ein Vergleich der gerichtlichen Kriminalstatistiken 
Österreichs, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutsch­
land zeigt, daß 1974 in Österreich - bezogen auf je 
100.000 der gleichaltrigen Bevölkerung .. sehr viel mehr 
Erwachsene verurteilt wurden als in der Sch\'.'eiz u..."ld 

deutlich mehr als in Deutschland. Offensichtlich müssen 
sich die österreichischen Gerichte mit mehr Bagatell­
delikten benchäftigen als die Gerichte in Deutschland und 
in der Schweiz. Die Zahl der Personell, die wegen schwerer 
Gewaltverbrechen verurteilt wurden, ist in Österreich 
und in der Sch''1'eiz annähernd gleich groß, in Deutsch·~ 
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,land etwas größer. Vor allem Raubüberfälle sind in 
Deutschland erheblich, Notzuchtsverbrechen etwas 
häufiger als in Österreich. 

Erstaunlich sind die Unterschiede in der Straf­
rechtspflege. In Österreich \'JUrden 1974 - immer rele.tiv -
mehr Freiheitsstrafen als in Deutschland verhängt, in 

Österreich wurden mehr Freiheitsstrafen unbedingt aus­
gesprochen als in der Schweiz oder in Deutschland, und 

in Österreich wurden wesentlich weniger Gefangene be­
dingt entlassen als in der Schweiz oder in Deutschland. 
Darüber hinaus gibt es Indizien, daß die österreichi­
schenGerichte für vergleichbare Taten längere Frei­
heitsstrafen verhängen als die Gerichte in Deutschland 
oder der Sch\'/eiz. .Tedenfall sitzen \\leder in Deutschland 
noch in der Schweiz so viele Menschen - pro 100.000 der 
Bevölkerung - in Strafanstalten wie eben in Österreich. 

Daß es nicht etwa die größere "Strenge" unserer 
Strafrechtspflege ist, welche Schwerkriminalität in 
Österreich unter dem deutschen Niveau hält, zeigt das 
Beispiel der Schweiz: auch dort werden mehr Freiheits­
strafen bedingt nachgesehen und mehr Gefangene bedingt 
entlassen, und doch ist die Schwerkriminalität dort 
nicht größer als in Österreich. Daß sie es in Deutsch­
land ist, muß de~~ach andere Ursachen haben. 

So sollte man auch in Österreich mehr danach trach­
ten, die Ze.hl der Strafgefangenen zu reduzieren, statt· 
sich um die abschreckende Wirkwlg der Strafrechtspflege 
Sorgen zu machen. Abschreckend wirkt die Strafrechts­
pflege ja nicht durch die Verhängung langer und harter, 
sondern regelmäßiger Strafen. \v'enn ein Großteil der Täter 

verurteilt Wird. wirken auch mäßige Strafen abschrec~end, 
und wenn das nicht der Fall .Lst, nützen auch harte Strafen 
\>Jenig, weil jeder potentielle ~I.'äter sich daffii t beruhiget: 

kann, man werde Hm. schon nicht er\'lischen. Eine gute Krimi­
nalpolizei läßt sich auch durch eine harte Straf justiz 
nicht ersetzen. In Österreich ist das auch gar nicht nötig. 
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ANMERKUNGEN 

1) Tabelle 12, S.39 SS (= die Strafurteile der Schweiz 1974, 
Heft 576 der statistischen Quellenwerke der Schweiz, 
herausgegeben vom eidgenössischen St.atistischen Amt~ 
Bern 1976). 
Eine polizeiliche Y~iminalstatistik der Schweiz iDt 
nicht erhältlich. 

2) Tabelle 30, 8.76 SS. 

3) S 13 ÖK (= Kriminalsta.tistik für die Jahre 1973 und 1974, 
Heft 421 der Beiträge zur österreichischen Statistik, 
herausgegeben vom Österreichischen Statistischen Zentral­
amt, \'lien 1976). 

4) Tebellen 4 und 5, S.112 ff. ÖKo 

5) Die erwachsene Bevölkerung Österreichs betrug 1974 
5,363.7980 Siehe S. 163 ÖKo 

6) S. 7 ss .. 
7) Tabelle 1 , s. 84 ÖKo 

8) Tabelle 13, So 40 SS. 

9) Tabelle 1 , S. 84 ÖKo 

10) Siehe 5). 

11) Tabelle 13, S. 40 SS. 

12) Tabelle 30, S. 76 SS. 

13) Schwander, Das Schweizerische Strafgesetzbuch2 , S. 414 f; 

Thormann - Hoverbeck, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 
Art. 187 Anmerkung 7. 

14) Vgl. z.B. SSt 30/104. 

15) Tabelle 1, S. 86 ÖKo 

16) Tabelle 13, S. 40 S3. 
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17) Tabelle 30, S. 76 S3. 
, 

18) Sch\'lander, aaO, 3.332; Thorma..'1n - Hoverbeck, anO 
Art. 139 Anmerkung 11. 

19) Polizeiliche Kriminalstatistik1975, herausgegeben vom 
Bundesministerium für Imleres, Tabelle I, Blatt 1, Teil 2. 

20) Tabellen 4 und 5, S. 112 if. ÖKo 

21) Tabelle 13, 3. 40 SS. 

22) Tabelle 30, S. 76 SS. 

23) Tabellen 4 und 5, S. 'J12 ff. ÖKo 

24) Germann, Zum strafprozessualen Legalitätsprinzip, 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 1961, S. 1 ff. 

25) Vgl .. dazu Arno Pilgram, Ein Begriff von Krirninal-
statistik, Schriftenreihe des Ludwig-Boltz~ann-Institutes 
für Kriminalsoziologie, 1976. 

26) Tabelle 21, So 54 S3. 

27) Tabellen. 4 und 5, s. 112 ff. ÖKo . 

28) Schwander, aaO, 3. 18l~. 

29) Tabelle 21, S. 54 38. 
30) Tabellen 4 und 5, S. 112 if. ÖKo 

31) Tabelle 13, S. 40 S3. 

32) Tabelle 18, S. 48 S3. 

33) Tabellen 4 und 5, S. 112 ff. ÖKo 

3l~) Tabelle 13, S. 40 S5. 

35) Tabelle 18, S. 48 SS. 

36) Tabelle 13, S. 40 S8. 

37) Tabelle 18, s. 48 S5. 

38) Tabellen l~ und 5, S. 112 ff. ÖKo 

39) Tabelle 13, S. 40 58. 

40) Tabelle 18, 8. 48 S8. 
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41) Tabellen 4 und 5, S. 112 ff. ÖKo 

42), Tabelle 37, S. 86 ss. 
'43) Statistische Übersicht über den Strafvollzug im 

Jahre 1975, Arbeitsunterlage des Bundesministeriuffis 
fUr Justiz, S. 24. 

44) Laut Auskunft der Justizabteilung des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements. 

45) Laut Auskunft des Bundesministeriums für Justiz. 

46) Tabelle 3/10/1 p S. 20 Rechtspflege (= Schriftenreihe 
des Statistischen B~~desamtes Wiesbaden, Fachserie A 
Bevölkerung IDld Kultur, Reihe 9 Rechtspflege 1974). 

47) Von der deutschen Bevölkerung lf/aren 1974 45,682.000 
:r.1enschen älter als 18 Jahre. Siehe Tabelle 6/2, S. 31 
Rechtspflege. 

48) Tabelle 1/Nr. 1231-33 Stra~verfolgungsstatl.stik (= Strai'-
verfolgungsstatistik 1974 - ausführliche Ergebnisse, 
Arbeitsunterlage des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden). 

49) Tabelle 1 9 So 84 ÖKo 

50) Tabelle 1/Nr .. 1256 Strafverfolgungsstatistiko 

51) Tabelle 1/Nr. 1198 Strafverfolgungsstatistik. 

52) Vglo zoB. die E JBl. 1966/3790 

53) Tabelle 1/Nro 1311 p 1312 Strafverfolgungsstatistik. 

54) T:.lbelle 1 , s. 84 ÖK .. 

55) Tabelle 1/Nro 1292 Strafverfolg~mgsstatistik. 

56) EvBl. 1972/166. 

57) Tabelle 1/Nr. 1291-1295 Strnf'verfolgungsstatistik. 

58) Tabelle 5/Nr. 0 Strafverfolgungsstatistik. 

59) Die ideologischen Unterschiede zwischen dem öster­
reichischen und dem deutschen Recht sollen durchaus 
nicht verkannt Twerde:, ... Das österreichische Gesetz 
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,stell t nur auf die Bedürfnisse der Generalprävention ab. 
Für das deutsche Recht ka.nn man zumindest der Meintmg 
sein, die Verteidigung der Rechtsordnung gebiete die 
Vollstreckung der Strafe auch dann, wenn ähnliche Taten 
anderer Täter in Zukunft zwar nicht zu befUrchten slnd, 
aber die Schuld dieses Täters so groß ist, daß nur die 

Strafvollstreckung eine "gerechte Sühne" erm.~)glicl'l"t 

(vgl. Schönke-Schröder, Strafgesetzbuch 18, § 56 AnmCl"­

kWlg 38 ff.). Für die Praxis muß all das letztlich o.uf 

dasselbe hinauslaufen. Da es keine anerkannten Nethoaer.. 
gibt, die abschreckende und erziehende Wirkung eines 
Strafurteils auf die AllgemeinhE'i t zu messen, gesch'.<1eige 
denn vorauszusagen, ist die Behauptung, die Voll­
streckung der Strafe sei in diesem oder jenem Fall not­
wendig um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere 
entgegenzw.'/irker.., nicht nachprüfbar; nicht nachprüfbar 
ist auch die Behauptung, die Vollstreckl.tng der Strafe 
sei notwendig, um eine "gerechte Sühne" herbeizuführen. 

60) Tabelle 5/Nr. 0 Strafverfolglli~gsstatistik. 

61) Tabelle 5/Nro 1231, 1232 Strafverfolgu.Ylgsstatistik. 

62) Tabelle 5/Nr. 1311, 1312 Strufverfolgungsstatistik. 

63) Tabelle 5/Nre 1098 Strafverfolgungsstatistik 

64) Tabelle 4/2/1 1 S. 26 Rechtspflege. 

65) Tabelle 4/1, 3 0 26 Rechtspflege. 

66) Statistische Ubersi~ht über den Strafvollzug .im Jahre '1975, 
S. 20 :f. 

67) Tabelle 4/2, S. 26 Rechtspflege. 

68) Statistische übersicht über den Strafvollzug 1m Jahre 1974, 
Arbe5.tS'..lllterlage des Bundesministeriu!1ls f'tir Justiz, Sc 20 • 

.. Die straf'mUndige Bevölkerung Österreichs betrug 'j 97L~ 

5,825.710. Siehe dazu S. 163 ÖKo 
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